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1. Aufstellungsverfahren / Verfahrensvermerk 

1.1 Aufstellungsbeschluss 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom .............. die Aufstellung des 

Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Ortszentrum, Neubau einer Werkhalle für den 
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Maschinenbau“. (Vorhabensträger: Anna Lisa Bosch, Bahnhofstraße 4, 86500 

Kutzenhausen) Gemarkung Kutzenhausen beschlossen.  

  

Die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes erfolgt im Regelverfahren 

nach BauGB. 

 

Der Aufstellungsbeschluss wurde am ....................... öffentlich bekannt gemacht. 

 

1.2 Bestandteil des Bebauungsplanes 

Bestandteile des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Ortszentrum, Neubau einer 

Werkhalle für Maschinenbau“. (Vorhabensträger: Anna Lisa Bosch, Bahnhofstraße 4, 

86500 Kutzenhausen) Gemarkung Kutzenhausen sind die Bebauungsplanzeichnung, 

die Satzung, die Begründung und der Vorhabens- und Erschließungsplan sowie ein 

Immissionsgutachten. 

 

1.3 Entwurf 

 

 Der Marktgemeinderat beschloss in der Sitzung vom ………………… die Aufstellung 

 des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Ortszentrum, Neubau einer Werkhalle für 

den Maschinenbau“. (Vorhabensträger: Anna Lisa Bosch, Bahnhofstraße 4, 86500 

Kutzenhausen) Gemarkung Kutzenhausen. 

 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im Regelverfahren nach BauGB. 

 

Der Aufstellungsbeschluss wurde am ………………… bekannt gemacht.  

In der Sitzung vom ............. beschloss der Gemeinderat von Kutzenhausen, dem 

Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Ortszentrum, Neubau einer 

Werkhalle für den Maschinenbau“. (Vorhabensträger: Anna Lisa Bosch, Bahnhofstraße 

4, 86500 Kutzenhausen) Gemarkung Kutzenhausen zuzustimmen (Billigungs- und 

Auslegungsbeschluss). 
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Öffentliche Auslegung 

 

1. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher 

Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes „Ortszentrum, Neubau einer Werkhalle für den Maschinenbau“. 

(Vorhabensträger: Anna Lisa Bosch, Bahnhofstraße 4, 86500 Kutzenhausen) 

Gemarkung Kutzenhausen mit allen Bestandteilen in der Fassung vom 

…………………hat gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit ……………… bis 

…………………… stattgefunden. 

 

2.   Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Ortszentrum, Neubau einer 

Werkhalle für den Maschinenbau“. (Vorhabensträger: Anna Lisa Bosch, Bahnhofstraße 

4, 86500 Kutzenhausen) Gemarkung Kutzenhausen in der Fassung vom …………… 

wurde mit der allen Bestandteilen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit ………………… 

bis …………….. öffentlich ausgelegt. 

 

 

Beteiligung Träger öffentlicher Belange 

 

1.   Frühzeitige Beteiligung  

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 

gem. § 4  Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes Bebauungsplanes „Ortszentrum, Neubau einer Werkhalle für 

Maschinenbau“. (Vorhabensträger: Anna Lisa Bosch, Bahnhofstraße 4, 86500 

Kutzenhausen) Gemarkung Kutzenhausen in der Fassung vom …………………hat 

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit ……………… bis …………………… 

stattgefunden. 

 

2.   Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Zu dem Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Bebauungsplanes 

„Ortszentrum, Neubau einer Werkhalle für den Maschinenbau“. (Vorhabensträger: 

Anna Lisa Bosch, Bahnhofstraße 4, 86500 Kutzenhausen) Gemarkung Kutzenhausen 

in der Fassung vom ……………….. mit allen Bestandteilen wurden die Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ……………….. bis 

………………. beteiligt. 

 

 

1.4 Satzungsbeschluss 

Der Marktgemeinderat beschloss am ..............den Vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan Bebauungsplanes „Ortszentrum, Neubau einer Werkhalle für den 

Maschinenbau“. (Vorhabensträger: Anna Lisa Bosch, Bahnhofstraße 4, 86500 

Kutzenhausen) Gemarkung Kutzenhausen in der Fassung vom …………….. als 

Satzung. 
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2. Einführung in die Bauleitplanung 

2.1 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Die Kutzenhausen verfügt über einen Flächennutzungsplan mit integriertem 

Landschaftsplan der mit Bekanntmachung vom XX.XX.XXXX wirksam wurde. 

 

Das plangegenständliche Teilfläche des Grundstück Fl. Nr. 57 ist im 

Flächennutzungsplan als Dorfgebiet vorgetragen. 

 

Der vorliegende Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Bebauungsplanes „Ortszentrum,  

Neubau einer Werkhalle für den Maschinenbau“ ist als aus dem Flächennutzungsplan 

entwickelt anzusehen. 

 

 

2.2 Landschaftsplan 

Die Gemeinde Kutzenhausen verfügt über einen Flächennutzungsplan mit integriertem 

Landschaftsplan. 

 

Ziel des Landschaftsplans ist die Sicherung besonders wertvoller 

Landschaftsbestandteile und der natürlichen Ressourcen. Ein weiterer wichtiger Punkt 

ist das Auffangen der teilweise stark zergliederten Siedlungsstruktur und der oft 

unbefriedigenden Ortsränder.  

 

Wie unter städtebauliche Erwägungen und Ortsplanung schon angemerkt, beabsichtigt 

die Kutzenhausen, mit der vorliegenden Bauleitplanung einem ortsansässigen 

Unternehmer es zu ermöglichen eine Werkhalle für den Maschinenbau zu bauen. 

 

Der plangegenständliche Gebiet stellt keinen Eingriff in Natur und Landschaft dar. 

 

Auf dem Baugrundstück muss für den Neubau der Werkhalle ein altes Gebäude 

abgebrochen werden. Es erfolgt mit dem Neubau des Gebäudes kein Eingriff in Natur 

und Landschaft, somit ist kein Ausgleich notwendig. 

 

2.3 Bebauungsplan 

2.3.1 Erforderlichkeit der Planaufstellung 

 

Die Nutzung des geplanten Gebäudes für den Maschinenbau entspricht nicht dem 

bestehenden Gebietscharakter und ist aufgrund der Nutzung in einem Gewerbegebiet 

anzusiedeln. Die Gemeinde möchte dem ortsansässigen Unternehmer es ermöglichen 

auf dem eigenen Grundstück eine Werkhalle zur Ausübung seines Gewerbes zu 

bauen. Die zu erwartenden Emissionen führen zu keiner Überschreitung der für das 

Gebiet üblichen Grenzwerte (Nachgewiesen über das beigefügte Schalltechnische 

Gutachten). Die Gestaltung des Gebäudes entspricht der Umgebungsbebauung.  
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Aus den genannten Gründe hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am .......... 

beschlossen den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen. 

 

 

2.3.2 Lage und Größe des Gebietes 

 

Der Planungsbereich liegt im Ortskern von Kutzenhausen, direkt an der 

Bahnhofstraße.   

 

 
 

 

Unmaßstäblicher Ausschnitt aus dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

 

2.3.3 Art der geplanten Nutzung 

 

Die Nutzung des Gebäudes innerhalb des Geltungsbereichs des Vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans ist auf den Maschinenbau begrenzt.  

 

2.3.4 Maß der baulichen Nutzung 

 

Grundflächenzahl (GRZ)  max. 0,6 

 

Geschossflächenzahl GFZ  max. 1,0 

 

2.3.5 Bauweise 

 

Im Planbereich gilt die offene Bauweise. 

 

2.3.6 Gestaltung 

 

Die Gestaltung des Gebäudes richtet sich nach der Umgebungsbebauung  
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Die Gebäudesituierung ist der Planzeichnung Teil A und E des Vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes zu entnehmen.  

 

 

2.3.6 Beschaffenheit des Gebietes 

Topographie 

Das Plangebiet ist eben 

 

Derzeitige Nutzung 

Das auf der verfahrensgegenständlichen Fläche befindliche Gebäude und die 

Freifläche um das Gebäude werden derzeit landwirtschaftlich genutzt. 

 

Boden, Grundwasser 

Im gesamten Planbereich liegen lehmige bis stark lehmige Braunerde, mit zum Teil 

Geröllbeimengungen vor. Es sind auch lehmige und tiefgründige Braunerde mit 

wechselndem Feinsandgehalt anzutreffen. 

 

Mit Grundwasser ist nicht zu rechnen. 

 

3. Bestand innerhalb und außerhalb des räumlichen 

 Geltungsbereiches 

  
Luftbild unmaßstäblich 

 

3.1 Bestand Innerhalb 

Der restliche Teil des Grundstückes ist mit verschiedenen landwirtschaftlichen 

genutzten Gebäuden und einem Wohngebäude bebaut.  

 

3.2 Altlasten 

Im Plangebiet befinden sich keine Altlasten. 
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3.3 Bestand außerhalb 

Das Plangebiet ist begrenzt, durch das Dorf- und Mischgebiet  

 

3.4 Bodendenkmalschutz 

Wer Bodendenkmäler auffindet, ist nach Art. 8 Abs. 1 DSchG, verpflichtet, diese 

unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für 

Denkmalpflege anzuzeigen. 

 

Art. 8 Abs. 1 DSchG: Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich 

der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege 

anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sich auch der Eigentümer und der Besitzer des 

Grundstücks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund 

geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Aufgrund eines 

Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder Leiter der 

Arbeiten befreit. 

 

Art 8. Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum 

Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die 

Denkmalschutzbehörde die Gegenstände der vorher frei gibt oder die Forschung der 

Arbeiten gestattet sind. 

 

4. Städtebauliche und gestalterische Gesichtspunkte 

 
Die Gemeinde Kutzenhausen beabsichtigt mit der vorliegenden Bauleitplanung einem 

ortsansässigen Unternehmer ermöglichen, auf dem eigenen Grundstück, eine 

Werkhalle zu Nutzung für den Maschinenbau zu bauen.  

Die Verwendung von geradlinigen und einfachen Gestaltungselementen und die 

Verwendung von natürlichen Baustoffen wie Holz, Putz und Ziegel sind wichtige 

Grundelemente. Baustoffe mit glänzenden Oberflächen und Farbgestaltungen mit 

Signalwirkung dürfen bei den Außenflächen von Gebäuden nicht verwendet werden.  

Die Gestaltung des Gebäudes fügt sich eindeutig in die Umgebungsbebauung ein. 

 

Die mit Festsetzung in der Satzung für die zulässigen Gebäudehöhen resultieren aus 

den nutzungsspezifischen Anforderungen der geplanten Nutzung.  

 

5. Erschließung 
Die verkehrliche Erschließung des Baugrundstückes ist über das bestehende 

Straßennetz gesichert. Die Ver- und Entsorgungsleitungen liegen bereits auf dem 

Grundstück, das geplante Gebäude wird an den Bestandsleitung angeschlossen. Es ist 

kein Eingriff in den Verkehrsraum notwendig. 
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6. Immissionsschutz 
Die Schalltechnische Untersuchung des Ingenieurbüros Kottermair zum „Neubau einer 

Werkhalle für Zerspanungstechnik“ Gutachtennummer 8495.1/2023-RK ist Bestandteil 

des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 

  

In dem Immissionsgutachten wurde die schalltechnische Verträglichkeit des geplanten 

Vorhabens nach den einschlägigen rechtlichen und technischen Regelwerken ermittelt 

und bewertet Für die Immissionsorte sind dabei grundsätzliche die 

Immissionsrichtwerte (IRW) nach TA Lärm (Bearbeitungsgrundlage) unter 

Berücksichtigung einer möglichen Summenwirkung mit umliegenden Gewerbeflächen 

und Gewerbenutzungen heranzuziehen. 

 

6.1 Immissionsschutzrelevante Einflüsse auf oder innerhalb des Baugebietes 

Von außerhalb können Immissionen einwirken durch: 

1. Landwirtschaftliche Immissionen 

2. Immissionen aus dem angrenzenden Dorfgebiet und Wohngebiet 

 

Innerhalb des Baugebiets können Emissionen auftreten durch: 

3. Fahrverkehr der Betriebsfahrzeuge 

4. Geräusche aus Betriebsanlagen 

 

6.2 Immissionsschutzgutachten 

Die Schalltechnische Untersuchung des Ingenieurbüros Kottermair zum „Neubau einer 

Werkhalle für Zerspanungstechnik“ Gutachtennummer 8495.1/2023-RK ist Bestandteil 

des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

 

6.3 Landwirtschaftliche Immissionen 

Die an das Baugebiet anschließenden Flächen werden landwirtschaftlich genutzt. 

Dabei kann es zu Lärm- und Geruchsimmissionen kommen. Diese unvermeidlichen 

Immissionen werden mit Sicherheit des Öfteren auftreten und müssen somit auch 

hingenommen werden.  

 

7. Landesplanerische Überlegungen 
Bei dem Plangebiet handelt es sich nicht um ein überörtlich bedeutsames Vorhaben. 

Eine landesplanerische Beurteilung ist daher nicht erforderlich.  

 

8. Bodenschutz / Konzept zum sparsamen Umgang mit Grund und 

Boden 
Gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern 2003 (LEP) sollen die Gemeinden alle 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt einer 

möglichst geringen Flächeninanspruchnahme optimieren (LEP A III 1.4). Dabei soll 

bzw. sollen zur Verringerung der Inanspruchnahme von Grund und Boden vorrangig 
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• auf die angemessene Nutzung leerstehender oder leerfallender Bausubstanz, 

insbesondere in den Stadt- und Dorfkernen hingewirkt, 

• die Innenentwicklung einschließlich der Umnutzung von brachliegenden 

ehemals baulich genutzten Flächen im Siedlungsbereich verstärkt und die 

Baulandreserven mobilisiert, 

• die Möglichkeiten der angemessenen Verdichtung bestehender 

Siedlungsgebiete genutzt, 

• auf die Nutzung bereits ausgewiesener Bauflächen hingewirkt, 

• flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen angewendet und  

• die Versieglung von Freiflächen möglichst geringgehalten werden. 

 

Neubauflächen sollen möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten, 

insbesondere an solche, die über die erforderlichen Einrichtungen der örtlichen 

Grundversorgung verfügen, ausgewiesen werden. (LEB B VI 1.1) 

 

Diese Zielvorgabe des LEP ist ebenfalls gemäß novelliertem BauGB (§ 1a Abs. 2 

BauGB) ein in die Abwägung einzustellender Belag bei der Aufstellung der 

Bauleitpläne. 

 

§ 1a Abs. 2 BauGB: 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur 

Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen 

die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinden insbesondere durch 

Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur 

Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu 

begrenzen. 

 

Im vorliegenden Bebauungsplanverfahren sind diese Vorgaben vollumfänglich 

berücksichtigt. 

 

9. Grünordnung / Naturschutz / Ausgleichs- und Eingriffsregelung 
 

Auf den Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft – Eingriffsregelungen 

in der Bauleitplanung“ vom Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und 

Umweltfragen, wird verwiesen. 

 

Aus naturschutzfachlicher Sicht betrachtet ist das Plangebiet als kein sensibler 

Naturraum zu sehen. Es handelt sich um eine bereits bebaute Lage, die aber 

momentan schon bebaut ist und durch die geplante Maßnahme aufgewertet wird. 

 

 Ein naturschutzfachlicher Ausgleich hat nicht zu erfolgen.  
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10. Ver- und Entsorgung 
 

10.1 Abwasserentsorgung 

 

Sämtliche notwendige Anschlussleitungen sind bereits auf dem Baugrundstück. 

Anfallendes Schmutzwasser wird dort über einen Revisionsschacht in das öffentliche 

Kanalsystem eingeleitet. Alle Teile der Abwasserentsorgungsanlage innerhalb des 

Planungsbereiches sind entsprechend den einschlägigen Richtlinien, DIN – Normen 

und den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu bemessen und aufzuführen.  

 

Aufgrund der Bodenbeschaffenheit ist eine Versickerung auf dem Grundstück nicht 

möglich, auch das anfallende Regenwasser wird über einen RV-Schacht an das 

öffentliche Entwässerungsnetz angeschlossen. 

 

10.2 Wasserversorgung 

 

Die Wasserversorgung wird über den bestehenden Hausanschluss erfolgen. 

 

10.3 Stromversorgung 

 

Die Stromversorgung wird von den Lech – Elektrizitäts – Werken durchgeführt. 

 

10.4 Telekommunikationseinrichtungen 

 

Die erforderliche Versorgung des Vorhabens mit Telekommunikationsanlagen erfolgt 

durch die Deutsche Telekom. 

 

Für die Anbindung des Baugebietes an das Festnetz sind sämtliche Anbindeleitungen 

unterirdisch zu verlegen. Die Kosten sind vom Verursacher zu tragen. 

 

11. Brandschutz 
 
Das bestehende Hydrantennetz der Gemeinde ist ausreichend, durch die innerörtliche 
Lage ist der Brandschutz gewährleistet. 
 

Das Wasserversorgungsnetz reicht bis unmittelbar an das geplante Mischgebiet. Zur 

Löschwasserentnahme ist über das bestehende Hydrantennetz entsprechend 

abgedeckt. 

 

12. Maßnahmen zur Realisierung des Bebauungsplans 
 

Die Realisierung wird umgehend nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes erfolgen. 
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13. Grundstücke im Planbereich des Bebauungsplans 

 

Im Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes liegt nur eine 

Teilfläche der Flurnummer 57 Gemarkung Kutzenhausen. 
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14. Beteiligung Behörden und sonstige Träger öffentliche Belange 
Verzeichnis der beteiligten Träger öffentlicher Belange 
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15. Bestandteile des Bebauungsplanes 
 

Teil A Bebauungsplanzeichnung vom 15.12.2025 

Teil B Satzung vom 15.12.2025 

Teil C Begründung vom 15.12.2025 

Teil D Vorhaben- und Erschließungsplan vom 15.12.2025 

Teil E Schalltechnische Untersuchung vom 22.11.2023 

 

16. Unterschriften 
 

Langenneufnach, ........................ 

 

 

 

 

Unterschrift, Dipl.-Ing., Eugen Riedler, Verfasser 

 

 

Gemeinde Kutzenhausen ........................ 

 

 

 

 

Unterschrift, 1. Bürgermeister 


